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1 2 3

lfd. Nr.
Zeichen und
Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
Erläuterungen

286 heben Verkehrszeichen auf, die
das Parken erlauben.

Erläuterung
Der Anfang der Verbotsstrecke kann
durch einen zur Fahrbahn weisenden
waagerechten weißen Pfeil im Zeichen,
das Ende durch einen solchen von der
Fahrbahn wegweisenden Pfeil gekenn-
zeichnet sein. Bei in der Verbotsstrecke
wiederholten Zeichen weist eine Pfeil-
spitze zur Fahrbahn, die zweite Pfeil-
spitze von ihr weg.

62 Zeichen 283

Absolutes Haltverbot

Ge- oder Verbot

Das Halten auf der Fahrbahn ist ver-
boten.

62.1 Ge- oder Verbot

Das mit dem Zeichen 283 angeordnete
Zusatzzeichen verbietet das Halten von
Fahrzeugen auch auf dem Seitenstrei-
fen.

62.2 Ge- oder Verbot

Das mit dem Zeichen 283 angeordnete
Zusatzzeichen verbietet das Halten von
Fahrzeugen nur auf dem Seitenstreifen.
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63 Zeichen 286

Eingeschränktes Haltverbot

Ge- oder Verbot
1.Wer ein Fahrzeug führt, darf nicht
länger als drei Minuten auf der Fahr-
bahn halten, ausgenommen zum Ein-
oder Aussteigen oder zum Be- oder
Entladen.

2. Ladegeschäfte müssen ohne Verzöge-
rung durchgeführt werden.

63.1 Ge- oder Verbot
Mit dem Zusatzzeichen zu Zeichen 286
darf auch auf dem Seitenstreifen nicht
länger als drei Minuten gehalten wer-
den, ausgenommen zum Ein- oder
Aussteigen oder zum Be- oder Ent-
laden.

63.2 Ge- oder Verbot
Mit dem Zusatzzeichen zu Zeichen 286
darf nur auf dem Seitenstreifen nicht
länger als drei Minuten gehalten wer-
den, ausgenommen zum Ein- oder
Aussteigen oder zum Be- oder Ent-
laden.

63.3 Ge- oder Verbot
1. Das Zusatzzeichen zu Zeichen 286
nimmt schwerbehinderte Menschen
mit außergewöhnlicher Gehbehin-
derung, beidseitiger Amelie oder
Phokomelie oder mit vergleichbaren
Funktionseinschränkungen sowie
blinde Menschen, jeweils mit beson-
derem Parkausweis Nummer …,
vom Haltverbot aus.

2. Die Ausnahme gilt nur, soweit der
Parkausweis gut lesbar ausgelegt oder
angebracht ist.

63.4 Ge- oder Verbot
1. Das Zusatzzeichen zu Zeichen 286
nimmt Bewohner mit besonderem
Parkausweis vom Haltverbot aus.

2. Die Ausnahme gilt nur, soweit der
Parkausweis gut lesbar ausgelegt oder
angebracht ist.

StVO Anlage 2 Straßenverkehrsordnung

140



1 2 3

lfd. Nr.
Zeichen und
Zusatzzeichen

Ge- oder Verbote
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63.5 Ge- oder Verbot

Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen
286 wird das Parken für elektrisch be-
triebene Fahrzeuge innerhalb der ge-
kennzeichneten Flächen erlaubt.

63.6 Ge- oder Verbot

Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen
286 wird das Parken für Carsharingfahr-
zeuge (§ 39 Absatz 11) innerhalb der
gekennzeichneten Flächen erlaubt.

64 Zeichen 290.1

Beginn eines Eingeschränk-
ten Haltverbots für eine

Zone

Ge- oder Verbot
1.Wer ein Fahrzeug führt, darf inner-
halb der gekennzeichneten Zone
nicht länger als drei Minuten halten,
ausgenommen zum Ein- oder Aus-
steigen oder zum Be- oder Entladen.

2. Innerhalb der gekennzeichneten Zo-
ne gilt das eingeschränkte Haltverbot
auf allen öffentlichen Verkehrsflä-
chen, sofern nicht abweichende Re-
gelungen durch Verkehrszeichen oder
Verkehrseinrichtungen getroffen
sind.

3. Durch Zusatzzeichen kann das Par-
ken für Bewohner mit Parkausweis
oder mit Parkschein oder Parkscheibe
(Bild 318) innerhalb gekennzeichne-
ter Flächen erlaubt sein.

4. Durch Zusatzzeichen kann das Par-
ken mit Parkschein oder Parkscheibe
(Bild 318) innerhalb gekennzeichne-
ter Flächen erlaubt sein. Dabei ist der
Parkausweis, der Parkschein oder die
Parkscheibe gut lesbar auszulegen
oder anzubringen.
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64.1 Ge- oder Verbot

Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen
290.1 wird das Parken für elektrisch
betriebene Fahrzeuge innerhalb der ge-
kennzeichneten Flächen erlaubt.

64.2 Ge- oder Verbot

Durch das Zusatzzeichen zu Zeichen
290.1 wird das Parken für Carsharing-
fahrzeuge (§ 39 Absatz 11) innerhalb
der gekennzeichneten Flächen erlaubt.

65 Zeichen 290.2

Ende eines eingeschränkten
Haltverbots für eine Zone

Abschnitt 9 Markierungen
66 Zeichen 293

Fußgängerüberweg

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug führt, darf auf Fuß-
gängerüberwegen sowie bis zu 5 m da-
vor nicht halten.
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67 Zeichen 294

Haltlinie

Ge- oder Verbot
Ergänzend zu Halt- oder Wartegeboten,
die durch Zeichen 206, durch Polizei-
beamte, Lichtzeichen oder Schranken
gegeben werden, ordnet sie an:
Wer ein Fahrzeug führt, muss hier an-
halten. Erforderlichenfalls ist an der
Stelle, wo die Straße eingesehen werden
kann, in die eingefahren werden soll
(Sichtlinie), erneut anzuhalten.

68 Zeichen 295

Fahrstreifenbegrenzung,
Begrenzung von Fahrbah-
nen und Sonderwegen

Ge- oder Verbot
1. a) Wer ein Fahrzeug führt, darf die

durchgehende Linie auch nicht
teilweise überfahren.

b) Trennt die durchgehende Linie
den Teil der Fahrbahn oder des
Sonderwegs für den Gegenverkehr
ab, ist rechts von ihr zu fahren.

c) Grenzt sie einen befestigten Sei-
tenstreifen ab, müssen außerorts
landwirtschaftliche Zug- und Ar-
beitsmaschinen, Fuhrwerke und
ähnlich langsame Fahrzeuge mög-
lichst rechts von ihr fahren.

d)Wer ein Fahrzeug führt, darf auf
der Fahrbahn nicht parken, wenn
zwischen dem abgestellten Fahr-
zeug und der Fahrstreifenbegren-
zungslinie kein Fahrstreifen von
mindestens 3 m mehr verbleibt.

2. a) Wer ein Fahrzeug führt, darf links
von der durchgehenden Fahrbahn-
begrenzungslinie nicht halten,
wenn rechts ein Seitenstreifen oder
Sonderweg vorhanden ist.

b)Wer ein Fahrzeug führt, darf die
Fahrbahnbegrenzung der Mittel-
insel des Kreisverkehrs nicht über-
fahren.

c) Ausgenommen von dem Verbot
zum Überfahren der Fahrbahn-
begrenzung der Mittelinsel des
Kreisverkehrs sind nur Fahrzeuge,
denen wegen ihrer Abmessungen
das Befahren sonst nicht möglich
wäre. Mit ihnen darf die Mittel-
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insel überfahren werden, wenn ei-
ne Gefährdung anderer am Ver-
kehr Teilnehmenden ausgeschlos-
sen ist.

3. a) Wird durch Zeichen 223.1 das Be-
fahren eines Seitenstreifens an-
geordnet, darf die Fahrbahn-
begrenzung wie eine Leitlinie zur
Markierung von Fahrstreifen einer
durchgehenden Fahrbahn (Zei-
chen 340) überfahren werden.

b) Grenzt sie einen Sonderweg ab,
darf sie nur überfahren werden,
wenn dahinter anders nicht er-
reichbare Parkstände angelegt sind
oder sich Grundstückszufahrten
befinden und das Benutzen von
Sonderwegen weder gefährdet
noch behindert wird.

c) Die Linie zur Begrenzung von
Fahrbahnen oder Sonderwegen
darf überfahren werden, wenn sich
dahinter eine nicht anders erreich-
bare Grundstückszufahrt befindet.

Erläuterung
1. Als Fahrstreifenbegrenzung trennt das
Zeichen den für den Gegenverkehr
bestimmten Teil der Fahrbahn oder
mehrere Fahrstreifen für den gleich-
gerichteten Verkehr voneinander ab.
Die Fahrstreifenbegrenzung kann zur
Abtrennung des Gegenverkehrs aus
einer Doppellinie bestehen. Die
Doppellinie kann voneinander abge-
setzt aufgebracht sein, dann kann der
verbleibende Zwischenraum in grü-
ner Farbe ausgefüllt sein, was weder
einen Mittelstreifen noch eine bauli-
che Trennung darstellt.

2. Als Fahrbahnbegrenzung kann die
durchgehende Linie auch einen Sei-
tenstreifen oder Sonderweg abgren-
zen.

3. Als Begrenzung eines Sonderwegs
kennzeichnet sie den Verlauf des für
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den Radverkehr bestimmten Teils des
Sonderwegs.

69 Zeichen 296

Fahrstreifen B Fahrstreifen A

Einseitige Fahrstreifen-
begrenzung

Ge- oder Verbot
1.Wer ein Fahrzeug führt, darf die
durchgehende Linie nicht überfahren
oder auf ihr fahren.

2.Wer ein Fahrzeug führt, darf nicht
auf der Fahrbahn parken, wenn zwi-
schen dem parkenden Fahrzeug und
der durchgehenden Fahrstreifen-
begrenzungslinie kein Fahrstreifen
von mindestens 3 m mehr verbleibt.

3. Für Fahrzeuge auf dem Fahrstreifen
B ordnet die Markierung an:
Fahrzeuge auf dem Fahrstreifen B
dürfen die Markierung überfahren,
wenn der Verkehr dadurch nicht ge-
fährdet wird.

70 Zeichen 297

Pfeilmarkierungen

Ge- oder Verbot
1.Wer ein Fahrzeug führt, muss der
Fahrtrichtung auf der folgenden
Kreuzung oder Einmündung folgen,
wenn zwischen den Pfeilen Leitlinien
(Zeichen 340) oder Fahrstreifen-
begrenzungen (Zeichen 295) mar-
kiert sind.

2.Wer ein Fahrzeug führt, darf auf der
mit Pfeilen markierten Strecke der
Fahrbahn nicht halten (§ 12 Ab-
satz 1).

Erläuterung
Pfeile empfehlen, sich rechtzeitig ein-
zuordnen und in Fahrstreifen neben-
einander zu fahren. Fahrzeuge, die sich
eingeordnet haben, dürfen auch rechts
überholt werden.
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71 Zeichen 297.1

Vorankündigungspfeil

Erläuterung

Mit dem Vorankündigungspfeil wird ei-
ne Fahrstreifenbegrenzung angekündigt
oder das Ende eines Fahrstreifens ange-
zeigt. Die Ausführung des Pfeils kann
von der gezeigten abweichen.

72 Zeichen 298

Sperrfläche

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug führt, darf Sperrflä-
chen nicht benutzen.

73 Zeichen 299

Grenzmarkierung für Halt-
oder Parkverbote

Ge- oder Verbot

Wer ein Fahrzeug führt, darf innerhalb
einer Grenzmarkierung für Halt- oder
Parkverbote nicht halten oder parken.

Erläuterung

Grenzmarkierungen bezeichnen, ver-
längern oder verkürzen ein an anderer
Stelle vorgeschriebenes Halt- oder
Parkverbot.
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